
Buchbesprechungen 

Joachim Pereis, Kapitalismus und politi­

sche Demokratie. Privatrechtssystem und 

Gesellschaf/sstruktur in der W'elmarer Re­
publik, Europäische Verlagsansta/t, basis­

Reihe, Frank/urtlMain, 88 Seiten, DM 6.­

(Der Untertitel ist verdruckt, es muß hei­

ßen: Privatrechtssystem und Ver/assungs­
struktur . .. ) 

Die Studie von Percls versteht sich als 
Beitrag zum Entwurf einer materialisti­
schen Staats- und Rechtstheorie ; sie ana­
lysiert die "Beziehung der sozialen Struk­
tur der bürgerlichen Gesellschaf/ zu deren 

politischer Herrschafts/orm« (S.5) und 
stellt daher die Frage nach dem Verhältnis 
von "Pnvatrechtssystcm und Ver/as­
sungsstruktur«. Den Begriff der "Ver/as­

sungsstruktur« failt Percls nicht nur auf 
als "ver/assungsrechtlichen N ormenbe­

stand", sondern auch und "vor allem« als 
die » Realver/assung des politischen Be­
reichs« (S. 6); den Inhalt des "Pnvat­

rechtssystems" dagegen bezieht er auf die 
"ökonomische Struktur der warenprodu­

zierenden Gesellschaft" und begreift ihn 
demgemäil als die Summe der Rechtsin­
stitutionen, die den kapitalistischen Wa­
ren verkehr garantieren und "Mittel zu 
seiner Regelung« (S. IO) darstellen. 
Die "Variationsbrcite der empirzschen 
Konstellationen von Privatrechtssystem 

und Ver/assungsstruktur« (S. 5) und die 
grundsätzlich "bürgerliche Interessen/un­

dierung« ihres Verhältnisses (S. 8) verfolgt 
PereIs durch die verschiedenen Entwick­
lungsstufen der bürgerlichen Epoche. Als 
Erklärungs- und Untersuchungsebene dient 
ihm einerseits die »aus der kapitalistischen 
Produktionsweise hervorgehende ökono­

mische Entwicklung, die sich in bestimmte 

Rechts/ormen übersetzt«, andererseits »das 

politzsche K räf/everhältnis der H auptklas­

sen der bürgerlichen Gesellschaf/: der Be-

sitzer der Produktionsmittel und der von 

der Verfügung über die Produktionsmittel 

Ausgeschlossenen« (S. 6). 
Percls kommt zu dem Ergebnis, daß die 
demokratische » Ver/assungsstruktur« der 
bürgerlichen Demokratie ständig von den 
kapitalistischen Produktions- und Klas­
sen verhältnissen bedroht und in Krisensi­
tuationen vollends zerstört wird. Die Um­
setzung dieser - aus der Faschismus-Dis­
kussion stammenden - These in den 
Rechtsbereich ist der eigentliche Gegen­
stand der Analyse. PereIs untersucht die 
schrittweise Einengung der "politischen 
und ökonomischen AktLOnschancen« der 
Arbeiterbewegung in der Weimarer De­
mokratie, so wie sie sich auf den verschie­
denen Ebenen des Rechts (Arbeitsrecht, 
Wirtschaftrecht usw.) darstellen. PereIs be­
greift den übergang von der Weimarer 
Demokratie zum Faschismus nicht als 
grundsätzlichen Bruch, weil die ökonomi­
sche Realverfassung und ihre zentrale Be­
stimmung durch die kapitalistischen Pro­
duktions- und Klassenverhältnisse iden­
tisch geblieben ist. Die gleiche Identität 
der "gesellschaftlichen Baszsbedingungen« 
sicht Pereis auch im Verhältnis zwischen 
der Weimarer und der Bonner Demokratie 
(S.6). 
Die politische Hegemonie der Privateigen­
tumsherrschaft gegenüber möglichen demo­
kratischen Alternativen im Rahmen der 
bügerlichen Demokratie ist demnach er­

kenn tnisleitendes Un tersuchungsinteresse; 
so gesehen ist die Arbeit von PereIs eine 
historische Paraphrasierung der bekann­
ten Kußerung von Marx zur Ambilanz der 
bürgerlichen Verfassungsordnung :1) 

1 K. Marx, Die Klassenkämpfe in Frankreich 
1848 bis 1850, in Marx-Engels, Ausgewählte 
Schriflen, Bd. I Bcrlin-DDR 1970, S. 157/ 
158. 
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»Der umfassende Widerspruch ... dieser 
Konstitution besteht darin: Die Klassen, 
deren gesellschaf/liche Sklaverei sie vere­
wIgen soll, Proletariat, Bauern, Kleinbür­
ger, setzt sie durch das allgemeine Stlmm­
recht in den Besitz der politischen Macht. 
Und der Klasse, deren alte gesellschaf/liche 
Macht sie sanktioniert, der Bourgeoisie, 
entzieht sie die poltischen Garantien die­
ser Macht. Sie zwängt ihre politische H err­
schaf/ in demokratische Bedingungen, die 
jeden Augenblick den feindlichen Klassen 
zum Sieg verhelfen und die Grundlagen 
der bügerlichen Gesellschaf/ selbst in Frage 
stellen. Von den einen verlangt sie, daß sie 
von der politischen Emanzipation nicht zur 
sozIalen fort-, von den anderen, daß sie 
von der sozialen Restauration nicht zur 
politIschen zurückgehen." 

PereIs beginnt seinen Gang durch die Ent­
wicklungsphasen der bürgerlichen Gesell­
schaft mit einer Untersuchung des Verhält­
nisses von Privatrechtssystem und Verfas­
sungsstuktur im klassischen Liberalismus 
(S. 13 ff.). Die Schilderung des Zusammen­
hangs von Privatrechtsordnung und öffent­

licher Gewalt im bürgerlichen Rechtsstaat, 
die Schilderung seiner Prinzipien von 
Freiheit, Gleichheit, Waren tausch und de­
ren rechtlicher und institutioneller For­
men knüpft an die »klassische« Darstellung 
bei F. L. Neumann an. In diesen - recht 
kursorischen - Passagen seiner Arbeit un­
ternimmt es Percls allerdings kaum, seine 
Kritik des Liberalismus aus den materiel­
len Bedingungen der bürgerlichen Pro­
duktions- und Klassenverhältnisse kon­
kret zu machen. Insoweit führt die Arbeit 
nicht über den bisherigen Erkenntnisstand 
hinaus, wenngleich sie wiederholt präg­
nante Formulierungen der politischen 
Theorie in Erinnerung ruft: So etwa die 
Definition, die Sieyes 1789 von der Klas­
seneinteilung der bürgerlichen Gesell­
schaftsordnung gegeben hat; die »Aktiv­
bürger«, die Besitzenden, sollen hiernach 
die »wahren Aktionäre des sozialen Un­
ternehmens", die besitzlosen "Passivbür­
ger" dagegen die »Arbeitsmaschinen des 
Betriebes« sein (S. 151r6). 
Mit der gleichen kursorischen Kürze wid­

met sich PereIs den Veränderungen des 
Verhältnisses von »Privatrechtssystem« 
und »Verfassungsstruktur« unter den Be-

dingungen des »organisierten Kapitalis­
mus« nach 1871 (S. 20 ff.). Die realökono­
mische Beschreibung der kapitalistischen 
Monopolisierung beschränkt sich auch hier 
auf die wesentlichsten Gesichtspunkte: 
Vernichtung der freien Konkurrenz durch 
KartelIierung, Konzernierung und Ver­
trustung, durch Konzentration und Zen­
tralisation von Kapital (Aktienboom, 
Funktionszuwachs der Banken) und durch 
den zunehmenden Organisationssrand des 
industriellen Proletariats. Ausführlicher 
schildert PereIs die Umsetzung dieser real­
ökonomischen Veränderungen in den 
Rechtsbereich, also etwa den zunehmenden 
Bedeutungsschwund der Vertragsfreiheit 
durch Kartellabsprachen, Allgemeine Ge­
schäftsbedingungen oder durch unmittel­
bares staatliches Diktat wie im Bereich 
der Rüstungsindustrie. In einzelnen Punk­
ten wirkt die gedrängte Darstellung al­
lerdings vereinfacht. Wenn PereIs etwa 
den übergang vom konkurrenzkapitali­
stischen »Nachtwächterstaat« zum imperia­
listischen Madltstaat beschreibt, dann wird 
man kaum zugeben können, daß die bis­
herige »Staatsabstinenz des Bürgertums< 
gleichsam über Nacht einer »/nstrumen­
talisierung" des Staates durch die mono­
polistische Bourgeoisie gewichen sei (S. 2 II 
22). Die Untersuchungen von E. Kehr 
über die Personalpolitik der Bismarck-Ad­
ministration2 geben hier ein differenzier­
teres Bild. Die veränderte Konstellation 
von »Privatrechtssystem" und »Verfas­
sungsstruktur« in dieser Epoche interpre­
tiert PereIs wie folgt: »Der Staat avan­
ciert der Tendenz nach zum realen Ge­
samtkapitalisten, der für eme innerkapi­
tilistische Regulierung des ökonomischen 
Gesamtprozesses sorgt« (S. 23). Daraus 
folge, daß sich das »Privatrechtssystem 
aus einer, von der Verfassungsstruktur ab­
getrennten, gleichwohl ihr als Substrat zu­
grunde liegenden relativen Autonomie« 
verwandelte »zur ununterscheidbaren, un­
mittelbaren Substanz der Verfassungs­
struktur, die die privaten Aneignungsin­
teressen, Kern der bürgerlichen Rechts­
ordnung, in eLgene Regie übernehme« (S. 
23). Man kann darüber streiten, ob For-

2 E. Kehr, Das soziale System der Reaktion 
in Preußen unter dem Ministerium Puttka­
rner ('929) = ders., Der Primat der Innen­
politik Berlin 1970, S. 64 ff. 

457 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1973-4-456 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 07:11:38. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1973-4-456


mulierungen dieser Art aussagekräftig ge­
nug sind, um die Vermittlung des real­
ökonomischen mit dem juristischen Pro­
zeß deutlich zu machen. Gefährlich sind 
derartige Systematisierungen aber dann, 
wenn die materiellen Entwicklungsbedin­
gungen dieses Prozesses, d. h. die Entfal­
tung der Produktions- und Klassenver­
hältnisse, nur sehr beiläufig gestreift wer­
den. 

Der Hauptteil der Arbeit ist der Untersu­
chung der »Verfassungsstruktur von Wei­
mar« gewidmet (S. 24 ff.). Pereis schildert 
eingehend die politische Vorgeschichte des 
Weimarer Verfassungskom prornisses : also 
die Arbeitsgemeinschaftspolitik, die die So­

zialpartnerschaft erstmals kodifiziert und 
damit die Kontinuität der Privatrechtsord­
nung über den Novemberumsturz hinaus 
gesichert hat; weiter die Parlamentarisie­
rung des Regierungssystems, mit der die 
Verantwortung für die absehbare Nieder­
lage auf die sozialdemokratische Reichs­

tagsmehrheit abgewälzt werden sollte, und 
schließlich die Alternative des Rätesystems, 
die momentweise die Perspektive einer 
radikalen Umwälzung des politischen Sy­
stems eröffnete. 
Mit - wohl kaum zufälliger - Eindringlich­
keit geht PereIs auf diese Alternative des 
Rätesystems ein, denn es erscheint ihm 
nicht nur als Alternative zum überkomme­
nen parlamentarischen System, sondern 
auch als Alternative zu dem »parteikom­
munzstisch propagierten Primat der Avant­
garde gegenüber den unmittelbaren Pro­
duzenten« (S. 27). Wie dem auch sei, ge­
rade das Fehlen jener »Avantgarde« hat 
das politische Scheitern des Rätesystems 
in der Novemberrevolution jedenfalls ent­
scheidend mitverursacht. Pereis unter­
schätzt ferner die Konzeptionslosigkeit 
und politische Zerstrittenheit des linken 
USPD-Flügels, dessen Führer die Räte­
konzeption vor allem vertreten haben; er 

behandelt in diesem Zusammenhang Ernst 
Däumig, Richard Müller (USPD) und ins­
besondere Kar! Korsch (KPD). Auch die 
Konzeption von Korsch zeigt die pro­
grammatische Verengung des Rätegedan­
kens auf ein sog. System der »industriellen 
Demokratie«; sie nimmt damit das poli­
tische Scheitern des Rätegedankens theo­
retisch vorweg, weil sie seine Machtseite 
unterschlägt. Die politischen Funktionen 

der Räternacht, so wie sie von Marx aus 
der Analyse der Pariser Comune entwik­
kelt worden sind, wurden nicht nur von 
den USPD-Theoretikern, sondern auch 
von Korsch durch ein ebenso ausgeklügel­
tes wie verschachteltes Räte-»Modell« er­
setzt.3 Daher war es auch nur noch ein 
kurzer Schritt zur politischen Selbstent­
machtung der bestehenden Räte: Schon 
am 20. November 1918 hat der Groß­
Berliner Arbeiter- und Soldatenrat eine 
Instruktion über die Vollmachten der Räte 
angenommen, in der zwar noch ein »wei­
testgehendes Kontrollrecht über die Regie­
rung (der Volksbeauftragten)« behauptet 
wurde, in der im übrigen aber alle un­
mittelbaren Eingriffe in die Tätigkeit an­
derer Staatsorgane verboten wurden.4 

Nach ausführlicher Schilderung der poli­
tischen Geschichte des Novemberumsturzes 
und der Rolle der Mehrheitssozialdemo­
kratie wendet sich PereIs der Ambivalenz 
des Weimarer Verfassungskompromisses zu 
(S. 33 ff.). Weil die Weimarer Verfassung 
den Fortbestand der Privateigentumsherr­
schaft (Eigentumsfreiheit und Konnexfrei­
heiten) garantiert, fehlen ihren sozialen 
Programmsätzen in der Regel die realpo­
litischen Durchsetzungschancen; der Räte­
gedanke hat nur als sozialpartnerschaftli­
che Mitbestimmung Eingang in die Verfas­
sung gefunden. Dies hebt Perels hervor; 

3 Charakteristisch für die schwankenden Ar­
gumentationen von Korsch ist es, daß er 
1922, also lange nach Erlaß des Betriebsrä­
tegesetzes und nach der politischen Entmach­
tung der Rätebewegung, nunmehr den Be­
triebsräten die Rolle des _am weItesten 
vorgeschobenen Postens der proletarischen 
Armee« zuweisen will, vgl. Arbeitsrecht für 
Betriebsräte (1921), Frankfurt/MaIß '968, 
S. '39; zur Kritik dieser POSItIOn auch Pe­
reIs, S. 50. 

4 Die Räte sollten danach die Sorge für Ein­
quartierung, Organlslerung von Massenspei­
sungen, Feldküchen auf Bahnhöfen, Einrich­
tung von Bädern und Entlausungsanstalten, 
Verweisung kranker Soldaten an Lazarette, 
Arbeitsbeschaffung, unentgeltliche Verabfol­
gung von ZivilkleIdung, 50.- RM Entlas­
sungsgeld u. ä. m. zuständig sell1, für »Be­
fugnzsse also, die welt unter dem Niveau 
dessen lagen, was der sog. Selbstverwaltung 
der Gememden Im kazserlichen Deutschland 
zustand .• Vgl. "Dle Freiheit« (Organ der 
USPD) vorn 25. II. 1918, zlt. nach K. Po­
lak, ParlamentaTIsmus und Rätemacht 111 

der NovemberrevolutIOn I9I8 = ders., Zur 
Dialektik Iß der Staatslehre, 2. Aun., Ber­
lin (DDR) 196o, S. I05. 
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gleichwohl folgen nach PereIs aus dem 
System der politischen Demokratie "par­
lamentarische Aktionschancen der Arbei­

terklasse«, die sich zwar in der Weimarer 
Republik zu keinem Zeitpunkt durchset­
zen - auch die Episode der sächsisch-thü­

ringischen Arbeiterregierung von 1923 be­

stätigt die Regel - die aber - so Perels -
eine »virtuelle Bedrohung des Pnvat­

rechtssystems« darstellen. 
Vor diesem Hintergrund untersucht Pereis 

drei Themenkomplexe : I) "den verfas­

sungsrechtlichen Schutz des Prrvateigen­

tums an den Produktionsmitteln, also die 
Eigentumsgarantie und das Institut der 
Enteignung in Norm- und Realverfassung« 

(5. 39 ff.); 2) "die WiderspIegelung des 
mit der Privateigentumsordnung gesetz­

ten Klassenverhältnissses Im Arbeitsrecht« 

(5. 46 ff.) und schließlich 3) "die Rolle 
der M onopolisierung in der Verfassungs­
struktur« (5. 57 ff.). Diese Passagen der 

Arbeit entwickeln Ansätze von Neumann, 
Kirchheimer, Fraenkel, Kahn-Freund u.a. 
weiter; sie stellen den Hauptteil der Un­

tersuchung dar und lösen den ideologie­

kritischen Anspruch des Verfassers ein, 

weil sie die Klassenfunktion juristischer 

Verfahrensweisen insbesondere in der Kri­
tik der R~chtsprechung exemplarisch ent­
schleiern. 

Bei seiner Behandlung der Enteignungs­
rechtsprechung geht Pereis ein auf die Kri­

tik von Carl Schmitt an der »Auflösung 

des Enteignungsbegriffes« (1929), die er 
parallel setzt zu der Kritik von Kirchhei­

mer5 - allerdings ohne den verschiedenen 
politischen Ort der sozialdemokratischen 

und der vorfaschistischen Verfassungsin­
terpretation herauszustellen. Schmitts Kri­

tik an der »Auflösung des Enteignungs­

begriffs« mag heute als Verteidigung der 
»inneren Logik des Rechtsbegriffs«6 wie­

der gesellschaftsfähig geworden sein. Bei 
dieser Kritik ist aber zu bedenken, daß 

5 C. Schmitt, Die Auflösung des Enteignungs­
begriffes (1929), = ders., Verfassungsrecht­
liche Aufsätze, 2. Auf!., Berlin 1973, S. IIO 
ff.; O. Kirchhelmer, Die Grenzen der Ent­
eignung. Ein Beitrag zur Entwicklungsge­
schichte des Enteignungsinstltuts und zur 
Auslegung des Art. 153 der Weimarer Ver­
fassung (1930), = ders., Funktionen des 
Staats und der Verfassung, 10 Analysen, 
edition suhrkamp 548, Frankfurt/Main 1972, 
S. 223 ff. 

ß Schmltt, a. a. 0., S. 120. 

zum Veröffentlichungszeitpunkt der Ar­

beit die »konfiskationslüsternen« Arbei­

terregierungen in Sachsen und Thürin­
gen längst gefallen waren, daß von der 

"Großen Koalition« unter Richard Mül­
ler aber eine Bedrohung der bürgerli­

chen Eigentumsverfassung durch staatliche 

Entscheidungsmaßnahmen kaum zu erwar­

ten war. In seinem Rechtsgutachten zur 

Fürstenenteignung von 19267 hat Schmitt 
noch eine andere Sprache gesprochen -

selbstredend auch hier unter Wahrung der 

»inneren Logik des Rechtsbegriffs«. Wenn 

Schmitt mit seiner Kritik der Enteignungs­
rechtsprechung mittelbar auch die Parla­
mentssouveränität gegenüber den Anma­

ßungen der Judikative gestärkt hat, so 
rechtfertigen derartige "progressive« Ne­
benprodukte noch nicht die Gleichsetzung 
von vorfaschistischer und sozialdemokra­

tischer Verfassungstheorie. Auch an ande­

ren Stellen der Arbeit ist zu beobachten, 
daß PereIs politisch einander entgegenge­
setzte Verfassungsinterpretationen in un­

kritischer Weise miteinander konvergieren 

läßt: so etwa Außerungen von Carl 
Schmitt und Rosa Luxemburg zum poli­

tischen Formwandel bürgerlicher Herr­

schaft (5. 5, Anm. I). Es kann nicht Auf­
gabe einer materialistischen Verfassungs­
theorie sein, derartige Parallelen der po­
litischen Theorie auszumachen, ohne ihre 

»materielle Interessenfundierung« zu un­

tersuchen. 

Den Prozeß der Monopolisierung unter­
sucht Percls exemplarisch an der Funktion 

allgmeiner Geschäftsbedingungen sowie an 
der Rechtsprechung zur Kartcllverord­

nung. Auch hier werden die Grenzen ei­
ner Untersuchungsweise deutlich, der die 

materiellen Bedingungen von Rechtsent­

wicklungen außer Blick geraten. Dem real­
ökonomischen Prozeß der Monopolisie­

rung widmet Pereis kaum zwei Sätze," um 
dann sogleich auf die altliberalc Kritik an 

7 C. Schmitt, Unabhängigkeit der Richter, 
Gleichheit vor dem Gesetz und Gewährlei­
stung des Privateigentums nach der Weima­
rer Verfassung. Ein Rechtsgutachten zu den 
Gesetzentwürfen über die Vermögensaus­
einandersetzung mit den früher regierenden 
Fürstenhäusern, Berlin-Lelpzlg 1926. 

8 Pereis zitiert Böhmes »Prolegomena. und 
einige Zahlen aus »Impenalismus heute«, 
vernachlässigt ansonsten aber weitgehend die 
einschlägige DDR-Literatur zu diesem The­
ma. 
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der "Aufläsung des Wettbewerbs" und an 
der »Entmächtigung des individuellen 
Kunden" (5. 61) von Autoren wie F. 
Böhm, H. Kronstein und L. Raiser über­
zuschwenken. Auch wenn sich Perels gegen 
liberale Illusionen ausdrücklich verwahrt 
(5. 60), auch wenn er gleichsam nur die 
Tatbestandsfeststellungen der alt-liberalen 
Kritik, nicht aber ihre Schlußfolgerungen 
billigt und den Auflösungsprozeß des li­
beralen Privatrechtssystems nicht als" Ver­
fall", sondern als Konsequenz interpre­
tiert, so erstarren derartige Feststellungen 
doch zu empirieloser Ideologiekritik, wenn 
sie den realökonomischen Prozeß der Mo­
nopolisierung unberücksichtigt lassen. So 
wäre es an dieser Stelle notwendig gewe­
sen, die wechselseitige Durchdringung von 
Monopolen und Staats bürokratie, den Pro­
zeß der internationalen Verflechtungen, 
die Politik der verschiedenen Monopol­
gruppen und ihre Umsetzung in Rechts­
forderungen zu untersuchen. PereIs er­
wähnt zwar die politischen Differenzen 
zwischen der Chemie-Elektro-Fraktion 
und der reaktionären Kohle-Eisen-Stahl­
Fraktion, also die Differenz von "Ver­
nunf/republikanern" wie Rathenau, Duis­
berg oder Silverberg auf der einen und den 
reaktionär-chauvinistischen Gegnern jeder 
»Erfüllungspolitik" wie Stinnes, Krupp 
u. a. auf der anderen Seite. Er unterläßt 
es aber, die Politik dieser Monopolfrak­
tionen mit ihren jeweiligen Rechtsforde­
rungen zusammenzubringen.9 Auch wenn 
Pereis die hilflosen staatlichen Gegen­
steuerungsversuche mittels Kartellverord­
nung und Kartellrechtsprechung gleichsam 
als »Funktionalisierung« staatlicher Maß­
nahmen durch Monopolinteressen deutet 
und sie damit als staatliche Anerkennung 
»privater Rechtssetzungsmacht« interpre­
tiert, so fehlt solchen abstrakt-schemati­
schen Aussagen dennoch die Plastizität. 
Nicht umsonst ist die »IG-Farben« in der 
Weimarer Republik »JG Deutschland" ge­
nannt worden, und die Geheimverträge 
zwischen Reich und »IG Farben« sagen 
über die »monopolistische Realverfassung« 
mehr aus als der von Pereis verwandte 
Begriff »Re/eudalisierung" der Privat­
redltSordnung (5. 60).10 

9 Es ist kaum gerechtfertigt, über diese Zusam­
menhänge zu handeln, ohne ihren ersten In­
terpreten, nämlich J. Kuczynski, zu nennen. 

10 Die Eignung dieses (an Habermas angelehn-

Im letzten Teil semer Arbeit untersucht 
Perels die Bedrohung und schließliche Zer­
störung der Weimarer Verfassungsord­
nung in der ökonomischen Krise von 
1929 ff. (5. 65 ff.): Von den Hungeroffen­
siven in der Notverordnungspolitik Brü­
nings über den Papen-Putsch zur Präsidial­
diktatur und zur Einsetzung Hitlers. Hier 
schließen sich nach Perels gleichsam in ei­
ner Zangenbewegung die bis dahin noch 
offenen "Aktionschancen« für die organi­
sierte Arbeiterbewegung. Die Widersprüche 
der politischen Demokratie werden nach 
der einen Seite hin - nach der Seite der 
»sozialen Restauration" hin - aufglöst. 
Die Hegemonie des »Privatrechtssystems« 
über die demokratische » Verfassungsstruk­
tur« hat sich damit durchgesetzt. Hierbei 
ändert sich nach Pereis aber nur der Funk­
tionsmodus bei der Durchsetzung der Pri­
vateigentumsherrschaft, denn die Vermitt­
lung dieser Durchsetzungsmechanismen 
durch das Parlament und die Möglichkei­
ten parlamentarisch- öffentlicher Kontrol­
le geraten in Wegfall; der Sachverhalt 
selbst ändert sich nicht. 
Perels setzt sich in diesem Zusammenhang 
mit der Analyse auseinander, die sozial­
demokratische Verfassungsinterpreten von 
dem Übergang zur Präsidialdiktatur und 
von dem Papen-Putsch in Preußen gege­
ben haben. Kirchheimer bezeichnet den 
Putsch als »Machtusurpation durch eine 
sonst nicht zum Zuge gelangende gesell­
schaf/liehe Klasse«l1 als hätten sich erst 

ten) Begriffes erscheint ebenso zweifelhafr 
wie die Sohn-Rcthelsche TerminologIe von 
der Ersetzung der »Marktökonomie durch 
die Betrzebsäkonomie« (S. 59); gemeint ist 
in der Umschreibung von Sohn-Rethe! doch 
schlicht der übergang von konkurrenz- zu 
monopolkapitalistischen Verhältnissen; die 
Handhabung einer solchen teils anachroni­
stischen (Habermas), teils individualistischen 
Begrifflichkeit (Sohn-Rethel) entartet zum 
wissenschaftlichen lokus. Gerade wer dem 
»diktaturlüsternen Finanzkapital mcht als 
sem marXIstIscher MephlStopheles« erschei­
nen will (Sohn-Rethel in Kursbuch 21, S. 
26), ·sollte sich der Worte seines Mentors er­
innern: »Ich sag es dir: ein Kerl, der spe­
kuliert/ist wie ein Tier, auf dürrer HeIde/ 
von emem bösen GeIst Im Kreis herumge­
führt,/und rmgs umher liegt schöne grüne 
Weide.« (Faust I, Vers 1830-1834). Auch 
PereIs ist der Gefahr einer allzu individua­
listischen Begriffsbildung wiederholt erlegen. 

11 O. Kirchheimer, Verfassungs reform und So­
zialdemokratie (1933), = ders., Funktionen 
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19]2/33 faktische Machtverschiebungen zu­
gunsten der herrschenden Monopolgruppen 
ergeben. Solche und ähnliche Auffassungen 
widerspiegeln die Hilflosigkeit einer Ver­
fassungstheorie, die die ökonomische Real­
verfassung außer acht gelassen und damit 
die politische Rolle ökonomischer Interes­
sen verkannt hat. Die Frage, welche Mo­
nopolinteressen etwa bei der Einsetzung 
Hitlers als Reichskanzler eine Rolle ge­
spielt haben, gerät damit außer Sicht. 
So ist es auch schwer begreiflich, wenn 
Kirchheimer im gleichen Zusammenhang 
meint, der Papen-Putsch werde »unter­
schätzt«, wollte man in ihm nur den »Wil­
len zur Abschüttelung der Sozialdemokra­
tischen Partei und nicht auch den Willen 
zum Ausbau einer selbständigen bürokra­
tischen Macht zur Sicherung gegen die Na­
tionalsozialisten erblicken«.12 Nicht viel 
anders schrieb E. Fraenkel zwei Tage vor 
dem Reichstagsbrand, das Reichsgericht 
könne noch gegen Görings Pressewillkür 
angerufen werden,la und man müsse »er­
kennen, daß in den Augen der Welt der 
neuen deutschen Staats/ührung das man­
gele, was zn dem Zeitalter des Sports >fair 
play< genannt werde«.14 
Auch Perels hebt die ideologische Selbstent-

des Staates und der Verfassung, Frankfurt! 
Main I972, S. 86, zit. Pereis, S. 74 Anm+ 

12 O. Kirchheimer, a. a. 0., S. 94/95. 
13 E. Fraenkel, Chronik vom 25. 2. I933 = 

Die Justiz in der Weimarer Republik. Eine 
Chronik, hsg. O. Kirchheimer, Th. Ramm = 
Politica 29, Neuwied Berlin I968, S. 396: 
»Auf die Justiz schauen halb vertrauensvoll, 
halb besorgt all dieJenIgen, die em RegIme 
der Willkür unerträglich halten für em Kul­
turvolk, unzumutbar für eine NatIOn, die 
seIt mehr als 100 Jahren an die Herrschaft 
des Gedankens des Rechtsstaats gewohnt 1St.< 

14 E. Fraenkel, a. a. 0., S. 399, vergegenwär­
tigt man sich solche u. ä. Kußerungen sozial­
demokratischer Juristen, so erscheint der 
Vorwurf unbegründet, Perels habe die 
.Schutz/unktlOn« progressiver sozialdemo­
kratischer Juristen verkannt - so aber die 
RezenSiOn von Siegling-Wendeling und Wel­
koborsky in Demokratie und Recht 1973, S. 
332; während in den Epochen relativer so­
zialer Stabilität fortschrittliche Rechtsinter­
pretationen in der Tat zentrale Schutzfunk­
tionen entwickeln können, besteht in Situa­
tionen krisenhafler Zuspitzung von Klassen­
auseinandersetzungen die Gefahr des Rechts­
illusionismus, den wohl auch Kirchheimer 
gesehen hat, wenn er ausführt, dem Verfas­
sungsbruch könne nicht mit verfassungsle­
galen Mitteln geantwortet werden (vg!. das 
Zitat bei Perels, S. 78, Anm. 25). 

machtung der Weimarer Sozialdemokratie 
mit Nachdruck hervor. Er stellt ihr die 
politisch verhängnisvolle »Theorie« der 
Weimarer KPD entgegen, die dazu beige­
tragen hat, mit dem Vorwurf des »50zial­
faschismus« eine wirksame antifaschistische 
Einheitsfront zu verhindern.15 Bei den 
Niederlagen der Weimarer Arbeiterpar­
teien sollten aber nicht nur ihre Fehler er­
wähnt, sondern auch die Konsequenzen 
beachtet werden, die sie unmittelbar aus 
denselben gezogen haben. I" 

Insgesamt liefert die Arbeit von Perels 
neue Erkenntnisse über die Ambivalenz 
der bürgerlichen »Verjassungsstruktur«, 
weil sie ihre Geschichtlichkeit mittels hi­
storischer »Spezifikation« untersucht; ihre 
Grenze liegt darin, daß die realökonomi­
sche Formbestimmtheit von Recht und 
Rechtsentwicklungen zwar abstrakt her­
vorgehoben, in aller Regel aber nicht kon­
kret genug analysiert wird. 50 gleicht Pe­
reis den Mangel an inhaltlicher Explika­
tion bisweilen durch anspruchsvolle For­
mulierungen aus. Insgesamt ist die Arbeit 
dennoch ein wichtiger Beitrag für eine 
materialistische Verfassungsgeschichte, die 
In Zukunft noch zu schreiben sein wird. 

Christoph Vlrich Schminck 

Erich Buchholz / Richard Hartmann I lohn 
Lekschas / Gerhard Stiller: Sozialistische 
Kriminologie - Ihre theoretische und me­
thodologische Grundlegung; 2. Auflage, 
Berlin (DDR) 1971,490 S. 

Abgesehen von redaktionellen Bearbei­
tungen und einem neuen Vorwort handelt 
es sich hier um den Nachdruck der Ausgabe 
von 1966, ergänzt um die 1967 separat er-

15 Auch die SPD hat im übrigen eine entspre­
chende »Theorie« besessen und häufig von 
.Nazikommunismus« gesprochen. 

16 Vg!. das Prager Manifest des Exilvorstandes 
der SPD (I934) Abschnitt VII: »Die Diffe­
renzen in der Arbeiterbewegung werden 
vom Gegner selbst ausgelöscht. Die Gründe 
der Spaltung werden nichtig.« (= W. 
Abendroth, Aufstieg und Krise der deut­
schen Sozialdemokratie, 2. Auf!. Frankfurt! 
Main I969, S. 121); ferner das Manifest der 
demokratischen Sozialisten des ehemaligen 
Konzentrationslagers Buchenwald (1945) 
(a. a. 0., S. 123 ff.) sowie das Referat von 
G. Dimitroff auf dem VII. Weltkongreß der 
Kommunistischen Internationale (I935), 
Neudruck Frankfurt!Main I97I, S. 74 ff. 
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schienene Arbeit von Stiller, »Methoden 
der sozialistischen Kriminologie«. 
Diese Gemeinschaflsarbeit führender Straf­
rechtler und Kriminologen ist der erste 
Versuch von Wissenschaftlern der DDR, 
die »theoretischen Grundlagen einer so­
zialistischen Kriminologie in geschlossener 
Darstellung vorzutragen« (S. IO). 
In enger, institutionell abgesicherter Ver­
bindung von Wissenschaft und Praxis soll 
diese wie eine wachsende Zahl weiterer 
theoretischer und empirischer Arbeiten 
auf dem Gebiet der Vorbeugung, Verhü­
tung und Bekämpfung der Kriminalität 
einen Beitrag leisten zur bewußten plan­
mäßigen Steuerung »gesellschaftlicher Le­
bens- und Entwicklungsprozesse durch die 
von den revolutionären Arbeiterparteien 
geführte sozialistische Gesellschaft« (S. 94). 
Die Bedeutung, die man in der DDR der 
Bekämpfung und Verhütung von Straf­
taten und anderen Rechtsverletzungen bei­
mißt, zeigt sich u. a. darin, daß in der 
Verfassung mit Artikel 90 Abs. 2 diese 
Aufgabe Verfassungsrang erhielt. Weiter­
hin verpflichtet Artikel 3 des Strafgesetz­
buches der DDR aus dem Jahre I968 nicht 
nur die staatlichen und gesellschaftlichen 
Organe der Rechtspflege, »mit ihren Er­
fahrungen Staats- und Wirtschaftsorgane, 
Betriebe, Einrichtungen, Genossenschaften 
und Massenorganisationen und gesell­
schaftliche Kollektive bei der Verhütung 
von Straftaten und der gesellschaftlichen 
Erziehung Straffälliger wirksam zu un­
terstützen« sondern macht gleichzeitig die 
Leiter der Betriebe, der staatlichen Organe, 
die Vorstände der Genossenschaften dafür 
»verantwortlich und rechenschaftspflichtig, 
daß in ihrem Aufgabenbereich durch eine 
wissenschaftliche Leitungstätigkeit und Er­
ziehungsarbeit« Straftaten vorgebeugt und 
Ursachen und Bedingungen von Strafta­
ten beseitigt werden. 

Dabei kann die DDR auf große Erfolge 
verweisen. Sie sind unlängst in Kapitel V 
der »Materialien zum Bericht zur Lage 

der Nation 1972« dokumentiert worden, 
so daß sich hier detaillierte Angaben er­
übrigen. Insgesamt läßt sich bei aller Pro­
blematik des Aussagewerts von Kriminal­
statistiken und besonders eines Vergleichs 
mit der BRD feststellen, daß die Krimi­
nalitätsbelastung in der DDR wesentlich 
geringer und in der zeitlichen Dimension 
abnehmend ist und zwar so beachtlich, daß 

gelegentlich westliche Autoren in diesen 
»Fehlbetrag« an Kriminalität bereits Zei­
chen einer anomischen Situation glaubten 
hineininterpretieren zu können. Die Rück­
fälligkeit liegt bei ca. 20%, in der BRD 
bei ca. 45%. Wie positiv die DDR-Re­
gierung ihre Erfolge auch perspektivisch 
auf diesem Gebiet einschätzt, wird beson­
ders deutlich in der aus Anlaß des 23. Jah­
restages der DDR in Kraft getretenen Am­
nestie. Hierzu Erich Honecker am 24. I I. 
72 in seinem Interview mit dem Kolum­
nisten der New York Times, Sulzberger 
(adn-Übersetzung): »Ermutigt haben uns 
hierzu die günstige innere Entwicklung 
der DDR nach dem 8. Parteitag der SED 
und die wachsende internationale Aner­
kennung unseres Staates. Zum Zeitpunkt, 
da der Amnestiebeschluß ... in Kraft trat, 
befanden sich laut Angaben unseres Mini­
sters des Inneren 37 726 Personen in Haft, 
davon 7 I62 in U-Haft. Insgesamt beträgt 
die Zahl der Amnestierten 25 060 Strafge­
fangene und 626r U-Häftlinge. Ferner 
wurden 84I Personen amnestiert, die zu 
Freiheitsentzug verurteilt waren und die 
Strafe noch nicht angetreten hatten ... In 
den Gefängnissen bleiben weiter Mörder, 
Sittlichkeitsverbrecher, Gewaltverbrecher, 
Verurteilte, die Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit unter dem Naziregime be­
gangen haben.« 

Soweit einige Angaben, die einen ersten 
Eindruck vom Umfang und der beigemes­
senen Bedeutung des Kriminalitätspro­
blems in der DDR vermitteln sollen und 
damit helfen können, die in der »soziali­
stischen Kriminologie« vertretenen Posi­
tionen zu verstehen. 
Zum Buch selbst. Im ersten Teil von Lek­
schas, »Theoretische Grundlagen der so­
zialistischen Kriminologie« werden zu­
nächst einige Überlegungen zur Entwick­

lung, zum Gegenstand und zu den Aufga­
ben sozialistischer Kriminologie vorgetra­
gen. Für eine Position, die sich zum Mar­

xismus bekennt, ist hier die Reduzierung 
der Kriminologie einzig und allein auf 
die Fragestellung: Welche Ursachen und 
Bedingungen erklären kriminelles Verhal­
ten? unter Vermeidung aller rechtstheore­
tischen überlegungen erstaunlich. Dazu 
später mehr. Neben einem Abschnitt zur 
Kritik bürgerlicher Kriminologie, in dem 
eine Auseinandersetzung mit kriminalso­
ziologischen Theorien so gut wie fehlt, ist 
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m. E. der wichtigste Beitrag dieses Teils 
eine sehr ausführliche und differenzierte 
Darlegung des dialektischen Materialismus 
als Grundlage kriminologischer Forschung. 
Gerichtet gegen mechanistische Kausalitäts­
vorstellungen und der theorielosen Sum­
mation diverser Kriminalitätsfaktoren 
werden der Kausalitätsbegriff, die Kate­
gorien und Beziehungen von Ursache, 
Wirkung, Möglichkeit und Zufälligkeit 
und Notwendigkeit als analytisches In­
strumentarium zur Entwicklung emer 

Theorie der Ursachen der Kriminalität 
entfaltet, bei der es darauf ankommt, »die 
Rolle der verschiedenen objektiven und 
subjektiven Erscheinungen in einer Viel­
zahl von Kausalreaktionen aufzudecken, 
die sich auf die Kriminalität als gesamt­
gesellschaftliche Erscheinung beziehen, und 
die Gesetzmäßigkeiten und ihren Charak­
ter aufzuspüren, die die Bewegung der 
Kriminalität beherrschen« (5. 82) Als Ur­
sachen der Kriminalität sind »immer Er­
scheinungen gemeint, von denen die Krimi­

nalität nur eine neben anderen möglichen 
und von diesen die extremste mögliche ne­
gative Wirkung ist« (5. 87) So kann die 
Umwandlung einer Möglichkeit in Wirk­
lichkeit durch dazwischentretende neue Be­
dingungen verhindert werden. Seine Kon­
kretion, bezogen auf die Situation der 
DDR, gewinnt dieser Teil im II. Abschnitt 
von Buchholz, "Die sozialen Bedingungen 
der Kriminalität in der DDR«. 
Ausgangspunkt ist die These, "daß die 
Kriminalität keine gesellschaftlich gesetz­
mäßige Ersdleinung des Lebens in der so­
zialistischen Gesellschaft 1st« (5. 95). 
Gleichzeitig wird hervorgehoben, daß die 
Kriminalität in der DDR zweifellos nicht 
»vöilig unmotiviert, ohne jeden gesell­
schaftlichen Grund auftritt« sondern daß 
es innerhalb begrenzter Kausalzusammen­
hänge noch gesetzmäßige Beziehungen 
zwischen bestimmten Erscheinungen und 
Kriminalität in der sozialistischen Gesell­
schaft gibt, Gesetzmäßigkeiten allerdings, 
»die nicht die innere Bewegung der Ge­
sellschaft bestimmen«. 
Die Rudimententhese, d.h., daß Kriminali­
tät im Sozialismus nur in »Rudimenten 
bewußtseinsmäßiger Natur« begründet 
sei, die aus der kapitalistischen Gesellschaft 
mitgeschleppt wurden und »sich durch un­
mittelbare zwischenmenschliche oder >em-

Zählebigkeit weitervermittcln und gewis­
sermaßen ,forterben,,, (5.265) wird in der 
Absolutheit, mit der sie zeitweilig vertre­
ten wurde, abgelehnt, ohne insgesamt ver­
worfen zu werden. Es werden besonders 
zwei soziale Tatsachen benannt, die we­
sentlich die Herausbildung neuer, soziali­
stischer Verhaltensmuster hemmend be­
einflussen: 1. das Wirken von sozialen 
Restbeständen des Privateigentums 2. die 
Existenz der kapitalistischen Staaten und 
die damit verbundene ideologische Diver­

SlOn. 

Unter den überresten der alten Gesell­
schaft werden dabei nicht nur die subjek­
tiven Faktoren (überreste im Bewußtsein) 
betrachtet, sondern auch in den »objekti­
ven, materiellen Verhältnissen der sozia­
listischen Gesellschaft selbst gegebene Be­
dingungen« (5. 185). Hierzu werden z. B. 
gezählt, der "Rückstand und die Begrenzt­
heit der Produktivkräfte« (5. 187), das so­
zialistische Prinzip der Verteilung nach 
der Leistung (5. 188), bei dem die ungleiche 
individuelle Fähigkeit bestimmte Wider­
sprüche in sich birgt, und, mehrfach betont, 
die »Verletzung des Prinzips der mate­
riellen Interessiertheit« (5. 190). Die Hoff­
nung, die gerade auf dieses Prinzip zur 
Konsti tuierung einer neuen, sozialistisschen 
Verkehrsform der Individuen gelegt wird, 
erinnert an Vorstellungen, die in der bür­
gerlichen Sozial philosophie ihren Ausdruck 
im ethischen Utilitarismus fanden. Die 
Durdlsetzung der "Harmonie der indivi­
duellen, gruppen- und gesellschaftlichen 
Interessen mit Hilfe des Systems ökono­
mischer Hebel, materieller und ideeller 
Stimuli" (5.188) sei z.B. solange gehemmt, 
wie es vorkommt, »daß unqualifizierte 
Arbeit höher bezahlt wird als qualifizierte, 
solange ein Studium oder eine berufliche 
Qualifizierung dem einzelnen nicht auch 
materiell lohnend, womöglich sogar als 
materielle Einbuße ... erscheint und ge­
genübertritt ... « (5. 212). Da sich »mit der 
Qualifizierung auch ein höheres kulturelles 
und moralisches Niveau« herausbildet und 
entsprechend Straftaten bei qualifizierten 
Menschen weniger häufig anzutreffen seien, 
bewirke, so der Umkehrschluß, die Ver­
nachlässigung materieller Stimuli zur Qua­
lifizierung zugleich Hemnisse bei der Ent­
wicklung eines höheren kulturellen und 
moralischen Niveaus. 

pirische< Kommunikation wegen ihrer Ein eigener Abschnitt ist den »objektiven 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1973-4-456 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 07:11:38. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1973-4-456


Widersprüchen in der ökonomie und die 
kriminalitätseinschränkende Rolle des öko­
nomischen Systems des Sozialismus« ge­
widmet. Hier ist zu lesen, daß eine "Reihe 
von Widersprüchen, namentlich zwischen 
Plan und Wertgesetz« zwar auf höhere 
Ebene gelöst würden, jedoch dennoch die 
Möglichkeiten "für das Wertgesetz ver­
letzende materielle Vorteile« (S. 217) ge­
geben seien. "Solange es Warenproduktion 
mit ihren Kategorien Wert, Austausch, 
Markt, Geld usw. gibt, ist auch die objek­
tive Möglichkeit, ein objektiver Rahmen 
für Wertdisproportionen, für Verletzungen 
des Aquivalenzprinzips vorhanden, zu­
mindest teilweise und und partiell und zu­
mindest in der subjektiven Widerspiege­
lung des Bevor- und Benachteiligtseins« 
(S. 217). Die aus der Waren produktion 
als einer spezifischen Form der Mystifika­
tion des sozialen Zusammenhangs der 
Menschen resultierenden Verkehrsformen, 
die aus dem Motiv maximalen Gewinns, 
durch die Politik der materiellen Stimuli 
gefördert, und des Konkurrenzkampfes 
als Voraussetzung der Durchsetzung des 
Wertgesetzes resultierenden Determinan­
ten für das Sozialverhalten sind zumindest 
sehr schwer vermittelbar mit dem Kon­
zept der Harmonie in einer sozialistischen 
MenschengemeinschafL Immerhin wird ge­
sehen, daß mit dem Leistungsprinzip "nicht 
zu unterschätzende moralische Anforde­
rungen, insbesondere an geringer bezahlte 
Mitglieder der Gesellschaft« (S. 219) ge­
stellt werden. 
Der dritte Teil des Buches von Hartmann, 
"Die Persönlichkeit des Gesetzesverletzers 
als eine selbständige Größe der komplexen 
Ursachen und die Aufgaben der Krimino­
logie« hat zwei interessante Schwerpunk­
te. Zum einen wird die im Titel formulier­
te These ausführlich begründet und so der 
Stellenwert von täterorientierter For­
schung genauer bestimmt. Weiterhin wird 
hier die auch für das DDR-Strafrecht zen­
trale Kategorie der Schuld entwickelt. 
Mit der m. E. richtigen These von der "Re­
lativen Selbständigkeit der Persönlichkeit 
des Täters im Ursachenkomplex« wird 
darauf verwiesen, daß die Form, in der 
ein Mensch objektiv vorhandene gesell­
schaftliche Konfliktsituationen und Wider­
sprüche wahrnimmt, verarbeitet und auf 
sie reagiert bzw. in den Prozeß der Ent­
faltung und Aufhebung dieser Widersprü-

che eingreift, entschieden davon abhängt, 
welchen Einwirkungen er bisher ausgesetzt 
war (S. 267). Erst so ist die Frage beant­
wortbar, warum Menschen unter gleichen 
Lebensbedingungen alternative Hand­
lungsmöglichkeiten verwirklichen. Zusam­
menfassend heißt es: Wir verstehen unter 
den "Ursachen der Straftat solche Bedin­
gungen in der Persönlichkeitsentwicklung 
des betreffenden Menschen und solche ak­
tuellen Bedingungen seines Lebens, die die 
negative Vorstellungswelt oder das kon­
krete System negativer Einstellung erzeu­
gen, aus der die Entscheidung zur Tat er­
wachsen ist. Dabei er faßt dieser Begriff 
der ,Ursachen der Straftat< niemals nur 
die nächste unmittelbare Bedingung im 
Kopfe des Täters, ... Der Begriff erfaßt 
eine ganze Skala von Verursachungsreihen, 
deren Ursprung letztlich immer außerhalb 
des Bewußtseins des Täters, in der Ge­
schichte der Entwicklung seiner Persön­
lichkeit und in aktuellen äußeren Bedin­
gungen seines Lebenskreises liegt« (S. 13 I). 
Wie sich diese Position vereinbaren läßt 
mit dem Festhalten an der Kategorie der 
Schuld ist dem Rezensenten nicht klar ge­
worden. Es heißt, die Kategorie der 
Schuld, die im Recht der bürgerlichen Ge­
sellschaft nur eine Fiktion sei, hätte in der 
sozialistischen Gesellschaft erstmalig eine 
reale, objektive Grundlage bekommen. 
Schließlich hat der Staatsrat der DDR 
am 30. 1. 1961 in einem Beschluß entschie­
den: »In der sozialistischen Gesellschaft 
braucht keiner zum Verbrecher werden.« 
Demgemäß ist in § 5 Abs. I des neuen 
StGB festgelegt: »Eine Tat ist schuldhaft 
begangen, wenn der Täter trotz der ihm 
gegebenen Möglichkeiten zu gesellschafts­
gemäßem Verhalten durch verantwor­
tungsloses Handeln den gesetzlichen Tat­
bestand eines Vergehens oder Verbrechens 
verwirklicht.« Dabei wird mit Engels ar­
gumentiert, daß die Freiheit des Willens, 
also Wahl- und Entscheidungsfreiheit als 
Voraussetzung schuldhaften Handelns, 
»nichts anderes als die Fähigkeit, mit Sach­
kenntnis entscheiden zu können« bedeute. 
Die "Möglichkeit, sich für das Richtige, ge­
sellschaftlich Bedeutsame zu entscheiden,« 
d. h., sich die »Kenntnisse hierfür (zu) 
verschaffen und sie seiner Handlung zu­
grunde (zu) legen« (S. 260) sei jedem 
DDR-Bürger gegeben. "Die Schuld ist in­
soweit der subjektive Ausdruck einer be-
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wußtseinsmäßigen Fehlhaltung des Ge­
setzesverletzers, als er in gesellschaftsblin­
der, spontan-anarchischer, egoistischer oder 
individualistischer oft sogar blindwütiger 
Weise subjektiv erlebte Widersprüche, 
Konflikte oder Schwierigkeiten zu lösen 
bzw. echte oder unechte Bedürfnisse durch 
ein derartiges Sozialverhalten zu befrie­
digen suchte. Sie bringt zum Ausdruck, 
daß der Gesetzesverletzer ... im Banne 
alter Denk- und Lebensgewohnheiten 
steht.« (5.263). So gerinnt aber die Schuld, 
ohne daß die Formulierung benutzt wird, 
letztlich zur Lebensführungsschuld, zum 
Vorwurf, sich trotz der objektiv gegebe­
nen Möglichkeiten nicht die Fähigkeit, mit 
Sachkenntnis enscheiden zu können, an­
geeignet zu haben, denn die Charakteri­
sierung kriminellen Verhaltens als Aus­
druck von Gesellschaftsblindheit verweist 
darauf, daß der Täter gerade nicht die 
»Fähigkeit, mit Sachkenntnis entscheiden 
zu können« besaß. 
Das Buch wird abgeschlossen durch den 
Beitrag von Stiller, »Zur Technik und 
Methodologie kriminologischer For­
schung«, im Anhang ergänzt um einen "Er­
hebungsbogen zur Erforschung der Rück­
fallkriminalität bei Eigentums- und Ge­
waltdelikten.« Die der Darstellung empi­
rischer Verfahren zur Erforschung der 
Kriminalität vorgestellte Erörterung theo­
retischer Probleme dieser Forschung va­
riiert und illustriert in der Bestimmung 
des Verhältnisses von empirischer und 
theoretischer Arbeit die bereits im ersten 
Teil des Buches entwickelten Positionen, 
so daß hier nicht weiter darauf eingegan­
gen werden muß. Daß die empirische For­
schung sich fast ausschließlich am Täter 
und semem unmittelbaren Bezugsfeld 
orientiert, wird mit der »wachsenden Rol­
le des subjektiven Faktors in der soziali­
stischen Gesellschaft. (5. 353) begründet. 
Ist bisher dargestellt worden, welche Fra­
gestellungen, Ansätze und Probleme in der 
»sozialistischen Kriminologie« verfolgt 
werden, so ist es gleichermaßen wichtig 
anzudeuten, welche Fragestellungen sy­
stematisch vermieden werden. Zu nennen 
ist hier in erster Linie die Ausblendung 
aller, für die bewußte Gestaltung gesell­
schaftlicher Prozesse sehr praktisch wer­
denden Probleme über den Zusammen­
hang von Moral, Recht, hier besonders 
Strafrecht und Staat als Formen der bür-

gerlichen Gesellschaft in einer sozialisti­
schen Übergangs gesellschaft, d. h. als hi­
storische Formen, die ihren Charakter 
als Formen der bürgerlichen Gesellschaft 
auch dadurch nicht verlieren, daß sie 
sozialistischen Inhalt erhalten haben. Die 
Form-Dialektik wird implizit aufgege­
ben zugunsten einer Position, derzu­
folge das Wesen dieser Formen ausschließ­
lich durch den Inhalt, hier kapitalisti­
scher, dort sozialistischer, bestimmt ist. 
Im Gegensatz zur Forderung des mar­
xistischen Rechtstheoretikers Paschukanis, 
daß das Proletariat sich »auch dem eigenen 
Staat und der eigenen Moral gegenüber 
nüchtern-kritisch verhalten, d. h. sich der 
historischen Notwendigkeit ihrer Existenz, 
aber auch ihres Verschwindens bewußt 
sein« müsse, wird hier konseq uen teine 
konträre Position verfolgt. So werden ge­
sellschaftlich vermittelte, lebensgeschichtli­
che Defizite mit moralischen Kategorien 
(Schuld) umgedeutet, trotz des Fortbeste­
hens der Ware-Geld-Beziehung, damit de~ 
Wertgesetzes und des Rechts, die volle 
Transparenz der Wirklichkeit unterstellt 
und gar Kategorien wie Schuld oder 
Gleichheit (,>Wirkliche Gleichheit« S. 218) 
erst im Sozialismus eine objektive Grund­
lage zugeschrieben. So überraschen For­
mulierungen wie »Grundnormen mensch­
lichen Zusammenlebens«, die an natur­
rechtliche Vorstellungen, nicht aber an die 
beanspruch te marxistisch-leninistische A us­
gangsposition erinnern, kaum noch. Kon­
sequent wird jede Diskussion der Krimina­
lität im Sozialismus unter klassenanalyti­
schen Gesichtspunkten vermieden. Es gibt, 
entsprechend jenes Kurzschlusses, der die 
Verstaatlichung der Produktionsmittel zur 
Essenz und zum entgültigen Sieg des So­
zialismus erhebt, nur noch gebildete und 
ungebildete, qualifizierte und unqualifi­
zierte Bürger. Daß es in der DDR so gut 
wie kein juristisch fixiertes Privateigentum 
an Produktionsmitteln mehr gibt, führt 
dazu, daß der Zusammenhang von Klas­
senkampf und Kriminalität, jahrelang die 
zentralste Fragestellung der DDR-Krimi­
nologie, nun überhaupt nicht mehr ange­
sprochen werden darf. Klassenkampf wer­
de, so S. 28 f. nur noch von außen, ohne 
objektive und subjektive Basis in der 
DDR, ins Land hineingetragen. Der theo­
retische Sieg der Ulbricht'schen Position 
von der sozialistischen Menschengemein-
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schaft verweist auf den empirischen Sieg 
jener »moralisch hochstehenden, weil hoch­
qualifizierten« Manager, die heute die 
Entwicklung der DDR bestimmen. 
Die hier skizzierte Kritik, um dies nochmal 
deutlich zu machen, machte sich nicht fest 
am Fortbestehen von Formen der bürger­
lichen Gesellschaft in der sozialistischen 
übergangs gesellschaft, sondern an der Ver­
leugnung der mit diesen Formen verbun­
denen Implikationen, d. h. der permanen­
ten Gefahren für den Weg in eine von 
Ausbeutung und Unterdrückung freie »As­
soziation der Produzenten«. 
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